
 

 

 
Müller Apparatebau GmbH 
Bearbeiter: Wunderle 
BA-Nr.: 11 

  Betriebsanweisung 
                gem. § 14 GefStoffV 

 
 Geltungsbereich:  
  

 
 

Aceton rein 
 

 
 

   
 Entzündlich    Reizend 
 

 
 

      
 

 Handhabungshinweise: 
 - Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Für ausreichende Lüftung sorgen 
 - Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden 
 - Personen, die an Hautsensibilisierungsproblemen, Asthma, Allergien, chronischen oder wiederholten Atemkrankheiten leiden, sollten 
    bei keiner Verarbeitung eingesetzt werden, bei der diese Zubereitung gebraucht wird 

 - Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Alle Zündquellen entfernen 
 - Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen 

- Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen und entsorgen 
 

 Arbeitshygiene:  
 - Vor Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen 
 - Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen 
 

 Atemschutz: bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät tragen. Bei intensiver Belastung ist umluftunabhängiges 
    Atemschutzgerät zu verwenden 
 Augenschutz: dichtschließende Schutzbrille tragen 
 Handschutz: lösemittelbeständige Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk tragen 
 Körperschutz: geeignete Arbeitsschutzkleidung tragen 

 

 
 

          Notruf:   Tel. 112 
 

 Geeignete Löschmittel: CO2, Wassersprühstrahl, Löschpulver, alkoholbeständiger Schaum 
 Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl 
 Löschwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen 
 

 
 

          Rettungsleitstelle:   Tel. 112 
 

 nach Hautkontakt: mit viel Wasser und Seife abwaschen, bei Hautreizungen Arzt aufsuchen 
 nach Augenkontakt: Auge mit viel Wasser mindestens 5 Min. gründlich ausspülen und Arzt hinzuziehen 
 nach Einatmen: für Frischluft sorgen, bei Beschwerden Arzt aufsuchen 
 nach Verschlucken: sofort Arzt hinzuziehen 
 

G i f t n o t r u f :  0 0 4 9 ( 0 ) 6 1 3 1 - 1 9 2 4 0     24 Std. 
 

 
  

 Produkt: Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden, die behördlichen Vorschriften sind zu beachten 
 Ungereinigte Verpackung: Entsorgung entsprechend den behördlichen Vorschriften 
 

Stand: 16.09.2016                       Unterschrift: 

 


